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Qualifizierte Radlständer auch an Friedhöfen

BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 04690 des Bezirksausschusses
des Stadtbezirkes 21 - Pasing-Obermenzing - vom 08.11.2022

Sehr geehrter Herr Vogelsgesang,

der o.g. Antrag wurde uns vom Direktorium mit der Bitte um weitere Bearbeitung zugeleitet; 
er bezieht sich auf ein Geschäft der laufenden Verwaltung i. S. d. Art. 37 Abs. 1 Satz 1 GO und
§ 12 Abs. 3 Bezirksausschuss-Satzung.

Mit diesem Antrag fordert der BA 21 – Pasing-Obermenzing, dass am Pasinger und am 
Obermenzinger Friedhof Radlständer eingerichtet werden, an denen die Fahrräder nicht 
kippen und am Rahmen anschließbar sind.

In der Begründung zu diesem Antrag wird unter anderem ausgeführt, dass die Besucher*innen
der Friedhöfe Grabbeigaben auf ihren Fahrrädern transportieren wollen, aber entsprechende 
Abstellmöglichkeiten fehlen. Am Obermenzinger Friedhof und am Eingang Blumenauer Straße
des Pasinger Friedhofs fehlen jegliche Abstellmöglichkeiten, am Eingang Lampertstraße des 
Pasinger Friedhofs stünden lediglich unzureichende Fahrradständer.

Zu diesem Antrag kann ich Ihnen Folgendes mitteilen:
Der vorhandene Radlständer am Eingang Lampertstraße des Friedhofs Pasing wird ersetzt 
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durch ein Modell, das vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) empfohlen wird. 
Dieser Fahrradständer wird auch am Eingang Blumenauer Straße des Friedhofs Pasing sowie 
an beiden Eingängen des Friedhofs Obermenzing eingebaut.

Die Planungsarbeiten werden bereits im Januar und Februar durch das Baureferat, 
Hautabteilung Gartenbau, veranlasst. Mit einer Fertigstellung ist daher im Frühjahr 2023 zu 
rechnen.

Der Antrag Nr. 20-26 / B 04690 des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 21 - Pasing-
Obermenzing vom 08.11.2022 ist damit satzungsgemäß erledigt.

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Beatrix Zurek
berufsmäßige Stadträtin


